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A Bekanntmachungen des Landkreises Schaumburg 

B Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte 
 und Gemeinden 

5. Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung 
in der Stadt Bückeburg  
(Straßenreinigungsgebührensatzung) 

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2023 (Nds. 
GVBl. S. 250) in Verbindung mit § 52 des Niedersächsischen 
Straßengesetzes (NStrG) vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.06.2022 (Nds. GVBl. 
S. 420) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 
S. 121) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Bückeburg 
in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende Gebührensatzung be-
schlossen. 

Artikel 1 

§ 4 - Gebührenhöhe - wird wie folgt gefasst: 

1. Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich  
- ohne Winterdienst  3,21 Euro je Meter Straßenfront,  
- mit Winterdienst  3,69 Euro je Meter Straßenfront. 

2. Für Straßen, in denen die Stadt Bückeburg nur den Straßen-
winterdienst wahrnimmt, beträgt die Gebühr jährlich 0,48 Euro je 
Meter Straßenfront. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Bückeburg, den 14.12.2023 

Wohlgemuth 
Bürgermeister 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Hundesteuersatzung der Stadt Bückeburg

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2023 (Nds. 
GVBl. S. 250) und der §§ 1 bis 3 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat 
der Stadt Bückeburg in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 Steuergegenstand 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate 
alten Hunden im Stadtgebiet. Wird das Alter eines Hundes nicht 
nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als drei 
Monate ist. 

§ 2 Steuerpflicht, Haftung 

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in 
seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation 
für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. 
Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund in 
Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder 
zum Anlernen hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, 

dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits ver-
steuert oder steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in je-
dem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf 
Probe oder das Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten über-
schreitet. 

(2) Alle nach Absatz 1 aufgenommenen Hunde gelten als von 
ihren Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen 
gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner. Ist die Hundehalterin/der Hundehalter nicht 
zugleich Eigentümerin/Eigentümer des Hundes, so haftet neben 
der Hundehalterin/dem Hundehalter die Eigentümerin/der Ei-
gentümer für die Steuer. 

§ 3 Steuermaßstab und Steuersätze, Gefährliche Hunde 

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde be-
messen. Sie beträgt jährlich: 

a) für den ersten Hund 60,00 €
b) für den zweiten Hund 120,00 €
c) für jeden weiteren Hund 144,00 €
d) für den ersten gefährlichen Hund nach 

§ 3 Abs. 2
360,00 €

e) für den zweiten gefährlichen Hund nach 
§ 3 Abs. 2

600,00 €

f) für jeden weiteren gefährlichen Hund nach 
§ 3 Abs. 2

840,00 €

(2) Gefährliche Hunde in diesem Sinne sind diejenigen Hunde, 
die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggressi-
vität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere gebis-
sen oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende 
Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt haben, so-
weit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 
Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat. In diesem Fall 
sind die Hunde ab dem Ersten des Monats, in dem die Gefähr-
lichkeit festgestellt wird, entsprechend Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe d-f) zu besteuern. 

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 
5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach Ab-
satz 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster 
und ggf. weitere Hunde vorangestellt. 

§ 4 Steuerfreiheit 

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtge-
biet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die 
sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
versteuern oder dort steuerfrei halten. 

§ 5 Steuerbefreiung, Steuerermäßigung 

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten 
von 

a) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und 
Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder überwiegend 
aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie von Hunden, 
die sonst im öffentlichen Interesse gehalten werden; 

b) Diensthunden nach ihrem Dienstende; 

c) Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen 
unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage 
eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden. 
Ein Nachweis über die entsprechende Ausbildung des Hundes 
ist zu erbringen.  

(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 v.H. zu ermäßigen für das 
Halten von einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden be-
nötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude 
mehr als 200 m entfernt liegen. 
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(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten 
Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der An-
trag der Stadt zugegangen ist. 

§ 6 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Auf-
nahme nach § 2 Absatz 1 folgenden Kalendermonats, frühes-
tens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem 
der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hundehalterin/ei-
nes Hundehalters in die Stadt Bückeburg beginnt die Steuer-
pflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden Kalen-
dermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder mehrerer 
Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so beginnt 
auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder stirbt o-
der die Hundehalterin/der Hundehalter wegzieht. 

§ 7 Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben; Erhebungszeit-
raum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die 
Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht (§ 6 Abs. 1) im 
Laufe eines Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum der jeweilige 
Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn 
der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im 
Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig 
erhoben. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils zum 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. Bei erstma-
liger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter Teil-
betrag innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Her-
anziehungsbescheides fällig. 

(3) Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 1.7. eines 
jeden Jahres erfolgen. 

(4) Der Steuerbescheid wird gemäß § 13 Absatz 1 NKAG mit 
anderen Heranziehungsbescheiden der Stadt Bückeburg zu-
sammengefasst erteilt. 

§ 8 Anzeige- und Auskunftspflichten 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
dies binnen einer Woche bei der Stadt Bückeburg anzuzeigen. 
Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neugeborene 
Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als 
angeschafft. 

(2) Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob die Gefährlichkeit des 
Hundes durch eine zuständige Behörde festgestellt worden ist. 
Wird die Gefährlichkeit des Hundes erst nach der Anmeldung 
festgestellt, so ist dies sofort der Stadt Bückeburg anzuzeigen. 

(3) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer 
Woche, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft wurde, 
abhandengekommen oder gestorben ist, bei der Stadt anzuzei-
gen. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/der Hunderhalter 
aus der Stadt Bückeburg wegzieht. Im Falle der Abgabe des 
Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche bei der 
Stadt anzuzeigen. 

(5) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgege-
ben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben wer-
den müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder ei-
nes umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare 
Hundesteuermarke tragen. 

(6) Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet, der Stadt 
oder deren Beauftragten die gültige Hundesteuermarke auf Ver-
langen vorzuzeigen. Bei Verlust der gültigen Hundesteuermarke 
oder deren Unleserlichkeit wird dem Haltenden auf Antrag eine 
neue Hundesteuermarke ausgehändigt. Für den Ersatz einer 
verlorenen Hundesteuermarke werden Verwaltungskosten nach 
der jeweils gültigen Verwaltungskostensatzung der Stadt 
Bückeburg erhoben. 

(7) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 auf-
genommen hat, ist verpflichtet, der Stadt die zur Feststellung 
eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen Sach-
verhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. 
Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht 
zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch andere 
Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, Mieter oder 
Pächter verpflichtet, der Stadt auf Nachfrage über die auf dem 
Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution oder Organisation 
gehaltenen Hunde und deren Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 
Abs. 1 Nr. 3a NKAG i.V.m. § 93 AO). 

(8) Hundehaltende, Haushaltsvorstände und deren Stellvertre-
ter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt bei der Durch-
führung von Hundebestandsaufnahmen wahrheitsgemäß Aus-
kunft über Art und Anzahl der gehaltenen Hunde zu erteilen. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

- entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht bin-
nen einer Woche bei der Stadt anzeigt, 

- entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt, 
- entgegen § 8 Abs. 2 die Feststellung der Gefährlichkeit des 

Hundes nicht sofort bei der Stadt Bückeburg anzeigt, 
- entgegen § 8 Abs. 3 das Ende der Hundehaltung nicht binnen 

einer Woche bei der Stadt anzeigt, 
- entgegen § 8 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine 

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht binnen einer 
Woche bei der Stadt anzeigt, 

- entgegen § 8 Abs. 5 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes 
die Hundesteuermarke nicht abgibt und diese weiterhin ver-
wendet, 

- entgegen § 8 Abs. 5 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund au-
ßerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesit-
zes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke führt 
oder laufen lässt, 

- entgegen § 8 Abs. 7 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000,00 € geahndet werden. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Stadt Bückeburg 
vom 02.11.2001 in der Fassung der 3. Änderungsfassung vom 
13.12.2018 außer Kraft. 

Bückeburg, den 14.12.2023 

Stadt Bückeburg 

Wohlgemuth 
Bürgermeister 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Änderung zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt 
Bückeburg 

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2023 (Nds. 
GVBl. S. 250) und der §§ 1 bis 3 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat 
der Stadt Bückeburg in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende 
Änderung zur Vergnügungssteuersatzung beschlossen: 

Artikel 1 

In § 7 Abs. 6 Nr. 1 lit a) wird die Zahl 20 v.H. durch die Zahl 22 
v.H. ersetzt. 
In § 7 Abs. 6 Nr. 1 lit b) wird die Zahl 20 v.H. durch die Zahl 22 
v.H. ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Bückeburg, den 14.12.2023 

Wohlgemuth 
Bürgermeister 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 
Abwasserbeseitigung in der Samtgemeinde Eilsen (Abwas-
serabgabensatzung) vom 13. Juli 2023 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 5, 6 und 8 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den je-
weils geltenden Fassungen hat der Rat der Samtgemeinde Eil-
sen in seiner Sitzung am 11.12.2023 folgende Satzung zur Än-
derung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebüh-
ren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Ab-
wasserabgabensatzung) beschlossen: 

Artikel I 

§ 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
§ 12 Gebührensätze 

(1) Die Abwassergebühr beträgt je m3 Abwasser  2,29 Euro. 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2024 
in Kraft. 

Bad Eilsen, den 11.12.2023 

Samtgemeinde Eilsen 
Der Samtgemeindebürgermeister 

Krause 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Erschließungsbeitragssatzung (Samtgemeinde Rodenberg)

Der Rat des Fleckens Lauenau hat in seiner Sitzung am 
20.12.2023 aufgrund der §§ 5, 10, 58 und 111 des Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) und der § 
132 und § 133 Absatz 3 Satz 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634, zuletzt geändert durch Gesetz vom 3.07.2023 (BGBl. I Nr. 

176, S. 1 ff.), folgende Erschließungsbeitragssatzung beschlos-
sen: 

§ 1  Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

Der Flecken erhebt zur Deckung seines anderweitig nicht ge-
deckten Aufwands für die erstmalige endgültige Herstellung der 
in § 2 Abs. 1 genannten Erschließungsanlagen Erschließungs-
beiträge nach Maßgabe der §§ 127 ff. des Baugesetzbuchs 
(BauGB) und dieser Satzung. 

§ 2  Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 

1. bis zu einer Breite von die öffentlichen zum Anbau bestimm-
ten Straßen, Wege und Plätze (§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) in 
a) Wochenendhaus- und Dauerkleingartengebieten 7,0 m 
b) Kleinsiedlungsgebieten 10,0 m bei einseitiger Bebaubarkeit 

8,5 m 
c) Wohn-, Dorf-, dörfliche Wohn- und Mischgebieten, urbanen 
Gebieten, Ferienhaus- und Campingplatzgebieten 24,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit  18,0 m 
d) Kern-, Gewerbe-, Industriegebieten und sonstigen Sonderge-
bieten 30,0 m 

2. die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen inner-
halb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer 
Breite von 6 m, 

3. die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Bau-
gebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 27 m, 

4. Parkflächen und Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), 

a) soweit sie Bestandteil der in Nummer 1 bis Nummer 3 ge-
nannten Verkehrsanlagen sind (unselbstständige Parkflächen 
und Grünanlagen), bis zu einer weiteren Breite von jeweils 5 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nummer 1 bis Nummer 3 
genannten Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung 
notwendig sind (selbstständige Parkflächen und Grünanlagen), 
jeweils bis zu 15 vom Hundert aller im Abrechnungsgebiet (§ 6) 
liegenden Grundstücksflächen 

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) bis zu dem in einer ergän-
zenden Satzung gemäß § 12 zu regelndem Umfang. 

(2) Werden durch eine Erschließungsanlage im Sinne von Ab-
satz 1 Nummer 1 unterschiedliche Baugebiete erschlossen, gilt 
die größte Breite. Endet sie als Sackgasse, vergrößern sich für 
den Bereich der Wendeanlage die in Absatz 1 genannten Brei-
ten um 50 vom Hundert, mindestens aber um 10 m. Entspre-
chendes gilt für den Bereich der Einmündung in andere oder der 
Kreuzung mit anderen Anlagen. 

(3) Die in Absatz 1 Nummern 1 und 3 genannten Breiten umfas-
sen Fahr- und Standspuren, Rad- und Gehwege, Schramm-
borde und Sicherheitsstreifen, nicht aber unselbständige Park-
flächen und Grünanlagen; die in Absatz 1 Nummer 2 genannte 
Breite umfasst nicht unselbständige Grünanlagen. Die Breiten 
sind Durchschnittsbreiten und umfassen nicht die zu den Er-
schließungsanlagen gehörenden und zu ihrer Herstellung not-
wendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahrbahnen 
der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in 
der Breite ihrer anschließenden freien Strecken. 

§ 3  Umfang des beitragsfähigen Erschließungsauf-
wands 

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören insbe-
sondere die Kosten für 
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a) den Erwerb der Grundflächen für Erschließungsanlagen, 

b) die Freilegung der Grundflächen für Erschließungsanlagen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßen- oder Wegekörpers 
einschließlich des Unterbaus, der Befestigung der Oberfläche 
sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 

d) die Herstellung der 

aa) Rinnen und Randsteine, 

bb) Gehwege, 

cc) Radwege, 

dd) kombinierten Geh- und Radwege, 

ee) Mischflächen (§ 10 Satz 2), 

ff) Seiten-, Trenn-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

gg) Beleuchtungseinrichtungen, 

hh) Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen, 

ii) Böschungen, Schutz- und Stützmauern 

e) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 

f) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungs-
anlagen, 

g) die Herstellung der Parkflächen, 

h) die Herstellung der Grünanlagen 

i) die Herstellung der Anlagen zum Schutz von Baugebieten ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, 

j) die Fremdfinanzierung, 

k) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen we-
gen Eingriffs beitragsfähiger Maßnahmen in Natur und Land-
schaft, 

l) die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 

(2) Der Erschließungsaufwand umfasst auch 

a) den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereit-
gestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung, im Fall einer 
erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 
Satz 4 BauGB und des § 58 Absatz 1 Satz 1 BauGB auch den 
Wert nach § 68 Absatz 1 Nummer 4 BauGB, 

b) die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt 
einer Bundes-, Land- oder Kreisstraße entstehen, die über die 
Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen, 

c) den Wert der Sachleistungen der Gemeinde sowie der vom 
Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen 
für die Freilegung und technische Herstellung der Erschlie-
ßungsanlage. 

§ 4  Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsauf-
wands 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2 und § 3) wird 
nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die ein-
zelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann abwei-
chend davon den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für be-
stimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder für mehrere 
Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit 
bilden, ermitteln. 

§ 5  Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwand 

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
trägt die Gemeinde 10 vom Hundert. 

§ 6  Abrechnungsgebiet 

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke 
bilden das Abrechnungsgebiet (berücksichtigungspflichtige 
Grundstücke). Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage o-
der werden die eine Erschließungseinheit bildenden Erschlie-
ßungsanlagen gemeinsam abgerechnet, so bilden die von die-
sem Abschnitt oder diesen Erschließungsanlagen erschlosse-
nen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. In Fällen der Eigen-
tümeridentität von Anlieger- und Hinterliegergrundstück zählen 
gefangene Hinterliegergrundstücke in der Regel zu den er-
schlossenen Grundstücken, nicht gefangene Hinterliegergrund-
stücke dagegen in der Regel nicht; gefangen ist ein Hinterlieger-
grundstück, wenn es ausschließlich über das Anliegergrund-
stück eine Verbindung zum gemeindlichen Verkehrsnetz hat. 

§ 7  Verteilung des umlagefähigen Erschließungsauf-
wands 

(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Ab-
zug des Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke des 
Abrechnungsgebietes (§ 6) verteilt. Die Verteilung des 
Aufwands auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutz-
flächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung 
der Grundstücksfläche mit den nach § 8 maßgeblichen Nut-
zungsfaktoren ergeben. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die gesamte Fläche 
des Buchgrundstücks. Abweichend davon gilt als Grundstücks-
fläche 

1. bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplans oder einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB 
und mit der Restfläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, 
die Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans oder der 
Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB, 

2. bei Grundstücken, für die weder ein Bebauungsplan noch 
eine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB besteht und die teil-
weise innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 34 BauGB) 
und mit der Restfläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, 
die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie, 
die im gleichmäßigen Abstand von … [7] m dazu verläuft, 

3. bei Grundstücken, die über die sich nach Nummer 1 und 
Nummer 2 ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 
genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und 
einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über-
greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

(3) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nummern 2 und 
3 BauGB nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver-
gleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. als Friedhöfe, Sport- und 
Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des un-
beplanten Innenbereichs (§ 34 BauGB) so genutzt werden, gilt 
als Grundstücksfläche die gesamte Fläche des Buchgrund-
stücks. 

§ 8  Nutzungsfaktoren 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungs-
pflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar 
sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei 
gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach den landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Besteht im Einzel-
fall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Voll-
geschoss, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten 
Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer 
Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,80 m 
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Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerech-
net. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und 
erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 
7 Absatz 2 bestimmten Flächen 

1. bei Grundstücken, die ganz oder teilweise im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans oder einer Satzung nach § 34 Absatz 4 
Satz 1 Nummern 2 und 3 BauGB liegen, 

a) die festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

b) für die statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der bauli-
chen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten im Sinne von § 11 Absatz 3 BauNVO die durch 
3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,8 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 
abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen auf-
gerundet wird; 

c) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festge-
setzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, 
wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer 
Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze, Parkhäuser oder Tiefga-
ragenanlagen errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Voll-
geschoss je Nutzungsebene; 

e) für die gewerbliche Nutzung ohne Bebauung oder mit einer 
untergeordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, 
die Zahl von einem Vollgeschoss; 

f) für die industrielle Nutzung ohne Bebauung oder mit einer un-
tergeordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, 
die Zahl von zwei Vollgeschossen; 

g) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen oder die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte oder tatsäch-
lich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach Buchst. a 
bis c; 

2. bei Grundstücken, auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach 
Nummer 1 Buchst. a bzw. Buchst. d bis g oder die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nummer 1 
Buchst. b bzw. Buchst. c überschritten wird, die tatsächlich vor-
handene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nummer 1 Buchst. b bzw. Buchst. c; 

3. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und 
eine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB keine Festsetzungen 
der in Nummer 1 bezeichneten Art enthält, die aber ganz oder 
teilweise innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 34 Abs. 1 
BauGB) liegen, wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse, 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

(4) Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende 
Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-
henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiese-
nen Wohngebiets (§ 3, § 4 und § 4a BauNVO), Dorfgebiets (§ 5 
BauNVO), dörfliches Wohngebiet (§ 5a BauNVO), Mischgebiets 
(§ 6 BauNVO), urbanen Gebiets (§ 6a BauNVO) oder Sonder-
gebiets im Sinne von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebiets zu 

mehr als einem Drittel gewerblich oder in einer der gewerblichen 
Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 
Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; ob ein 
Grundstück in dieser Weise genutzt wird, bestimmt sich nach 
dem Verhältnis, in dem die tatsächlich gewerblich oder in einer 
der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise genutzten Ge-
schossflächen zu den übrigen Geschossflächen stehen, die im 
Fall von Absatz 3 Nummern 1 und 2 zulässig, im Fall von Absatz 
3 Nummer 3 Buchst. a tatsächlich vorhanden sind; hat die ge-
werbliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete Bedeu-
tung und bezieht sie sich überwiegend auf die Grundstücksflä-
che (z. B. Fuhrunternehmen, Betriebe mit großen Lagerflächen 
u. a.), ist anstelle der Geschossflächen von den Grundstücks-
flächen auszugehen; 

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-
henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiese-
nen Kerngebiets (§ 7 BauNVO), Gewerbegebiets (§ 8 BauNVO), 
Industriegebiets (§ 9 BauNVO) oder Sondergebiets im Sinne 
von § 11 BauNVO liegt. 

(5) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die nicht 
baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise 
nutzbar sind oder innerhalb des unbeplanten Innenbereichs so 
genutzt werden (§ 7 Abs. 3), beträgt der Nutzungsfaktor 0,5. 

§ 9  Mehrfach erschlossene Grundstücke 

(1)  Grundstücke, die durch mehrere, nicht zur gemeinsamen 
Aufwandsermittlung nach § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB zusam-
mengefasste beitragsfähige Erschließungsanlagen im Sinne 
von § 127 Absatz 2 Nummer 1 BauGB erschlossen werden, sind 
zu jeder dieser Anlagen beitragspflichtig. 

(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes nur für Wohnzwecke bestimmt oder werden sie 
außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für Wohnzwecke 
genutzt, so wird die zu berücksichtigende Nutzfläche (§ 7 Abs. 
1 Satz 2) zu Lasten der übrigen Beitragspflichtigen bei jeder der 
beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu zwei Dritteln in 
Ansatz gebracht. 

(3) Die vorstehende Ermäßigungsregelung gilt nicht, wenn für 
das Grundstück § 8 Absatz 4 Satz 1 anzuwenden ist. 

(4) Werden Grundstücke durch öffentliche, aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare 
Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB) oder durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
mehrfach erschlossen, so wird die zu berücksichtigende Nutz-
fläche (§ 7 Abs. 1 Satz 2) bei der Abrechnung jeder dieser Er-
schließungsanlagen nur zu zwei Dritteln in Ansatz gebracht. 

§ 10  Kostenspaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann für 

1. den Grunderwerb, 
2. die Freilegung, 
3. die Fahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege, 
6. die kombinierten Geh- und Radwege, 
7. die unselbständigen Parkflächen, 
8. die unselbständigen Grünanlagen, 
9. die Mischflächen, 
10. die Entwässerungseinrichtungen, 
11. die Beleuchtungseinrichtungen 

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
Mischflächen im Sinne von Nummer 9 sind solche Flächen, die 
innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den 
Nummern 3 bis 8 genannten Teileinrichtungen miteinander 
kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanlage 
ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
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§ 11  Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschlie-
ßungsanlagen 

(1) Die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und 
Plätze (§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB), die öffentlichen, aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht be-
fahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (§ 127 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB), die Sammelstraßen innerhalb der Bauge-
biete (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) und die Parkflächen (§ 127 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 

a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 

b) sie über Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen ver-
fügen. 

Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Baupro-
gramm. 

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile dieser Erschließungsanla-
gen sind endgültig hergestellt, wenn 

a) Fahrbahnen, Gehwege, Radwege sowie kombinierte Geh- 
und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit ei-
ner Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; 
die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen; 

b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befesti-
gung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, 
Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen aufweisen; die 
Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen; 

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 

d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchst. 
a hergestellt und die unbefestigten Teile gemäß Buchst. c ge-
staltet sind. Fahrbahnen und Parkflächen sind gegenüber Geh-
wegen, Radwegen sowie kombinierten Geh- und Radwegen 
durch Randsteine, Pflasterzeilen oder ähnliche bautechnische 
Einrichtungen abzugrenzen. 

(3) Endgültig hergestellt sind 

a) Entwässerungseinrichtungen, wenn die Straßenrinnen, die 
Straßeneinläufe und die sonst zur Ableitung des Straßenoberflä-
chenwassers erforderlichen Einrichtungen (als Einzel- oder Ge-
meinschaftseinrichtungen) 

b) Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Er-
schließungsanlage und den örtlichen Verhältnissen angepasste 
Anzahl von Beleuchtungskörpern 

betriebsfertig angelegt sind. 

(4) Selbständige Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) sind 
endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Ge-
meinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 

§ 12  Immissionsschutzanlagen 

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) werden Umfang, Merkmale 
der endgültigen Herstellung und die Verteilung des beitragsfähi-
gen Erschließungsaufwands durch ergänzende Satzung im Ein-
zelfall geregelt. 

§ 13  Entstehen der sachlichen Beitragspflichten 

(1) Die sachlichen Beitragspflichten entstehen mit der endgülti-
gen Herstellung der Erschließungsanlage, im Falle der Ab-
schnittsbildung mit der endgültigen Herstellung des Abschnitts 
und des Abschnittsbildungsbeschlusses, im Falle der Erschlie-
ßungseinheit mit der endgültigen Herstellung aller die Einheit bil-
denden Erschließungsanlagen und des rechtzeitigen Zusam-
menfassungsbeschlusses.

(2) In den Fällen der Kostenspaltung entstehen die sachlichen 
Beitragspflichten mit Abschluss der Maßnahme, deren Aufwand 
durch den Teilbeitrag gedeckt werden soll, und der Anordnung 
der Kostenspaltung. 

(3) Im Fall des § 128 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BauGB entste-
hen die sachlichen Beitragspflichten mit der Übernahme durch 
die Gemeinde. 

§ 14 Vorausleistungen 

Für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder 
nicht in vollem Umfang entstanden ist, können Vorausleistun-
gen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrags 
erhoben werden. 

§ 15  Beitragspflichtiger 

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig. 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im 
Fall von Absatz 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Fall von Ab-
satz 1 Satz 3 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum. 

§ 16  Beitragsbescheid und Fälligkeit 

(1) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vo-
rausleistungen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

(2) Die festgesetzten Beiträge und Vorausleistungen werden ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig. 

§ 17  Ablösung des Erschließungsbeitrags 

(1) In Fällen, in denen die sachliche Beitragspflicht noch nicht 
entstanden ist, kann die Ablösung des Erschließungsbeitrags 
durch Vertrag vereinbart werden. Der Ablösebetrag bestimmt 
sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 
Dabei ist der entstehende Erschließungsaufwand anhand von 
Kostenvoranschlägen oder, falls noch nicht vorhanden, anhand 
der Kosten vergleichbarer Anlagen zu veranschlagen und nach 
den Vorschriften dieser Satzung auf die durch die Erschlie-
ßungsanlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Durch die 
Zahlung des Ablösebetrags wird die Beitragspflicht abgegolten. 

(3) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich im Rah-
men einer Beitragsabrechnung ergibt, dass der auf das be-
troffene Grundstück entfallende Erschließungsbeitrag das Dop-
pelte oder mehr als das Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger 
als die Hälfte des vereinbarten Ablösebetrags ausmacht. In ei-
nem solchen Fall ist durch schriftlichen Bescheid der Erschlie-
ßungsbeitrag unter Anrechnung des gezahlten Ablösebetrags 
anzufordern oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösebe-
trag und Erschließungsbeitrag zu erstatten. 

§ 18  Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssat-
zung vom 07.05.1991 außer Kraft. 

Lauenau, den 20.12.2023 

Der Bürgermeister  Der Gemeindedirektor 
Wilfried Mundt Dr. Thomas Wolf 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bauleitplanung des Flecken Hagenburg 

Bebauungsplan Nr. 36 "Am Mühlenwege" einschl. örtlicher 
Bauvorschriften 

Der Rat des Flecken Hagenburg hat in seiner Sitzung am 
15.01.2024 den Bebauungsplan Nr. 36 „Am Mühlenwege“, ein-
schl. örtlicher Bauvorschriften, gem. § 10 BauGB als Satzung 
beschlossen. Der Satzungsbeschluss wird hiermit gem. § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Die Lage der räumlichen Geltungsbereiche der o.g. Bauleitpla-
nung gehen aus der nachfolgenden Übersichtskarte im Maßstab 
1:25.000. 
(Karte ist im Anschluss an Seite 8 des Amtsblatts als des-
sen Anlage 1 beigefügt) 

Die räumlichen Geltungsbereiche der o.g. Bauleitplanung sind in 
den nachfolgenden Kartenausschnitten mit einer schwarz-gestri-
chelten Linie umrandet dargestellt: 
(3 Karten sind im Anschluss an Seite 8 des Amtsblatts als 
dessen Anlage 2 bis 4 beigefügt) 

Mit dieser Bekanntmachung tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB der 
Bebauungsplan Nr. 36 „Am Mühlenwege“, einschl. örtlicher Bau-
vorschriften, in Kraft. 

Zu der Satzung wird darauf hingewiesen:  

Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB: 

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädi-
gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. 

Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsan-
spruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in §§ 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Der Bebauungsplan Nr. 36 „Am Mühlenwege“, einschl. örtlicher 
Bauvorschriften, nebst Begründung einschl. Umweltbericht so-
wie zusammenfassender Erklärung liegt ab sofort im Rathaus 
des Flecken Hagenburg, Schloßstraße 3, 31558 Hagenburg, 
aus und kann von jedermann eingesehen werden. Ferner sind 
die Unterlagen auf der Internetseite der Samtgemeinde Sach-
senhagen und über das zentrale Internetportal des Landes Nie-
dersachsen einsehbar. Jedermann kann über die Inhalte dieser 
Bauleitplanung Auskunft verlangen. 

Hagenburg, den 23.01.2024 

Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 

gez. Eidtmann 

C Amtliche Bekanntmachungen anderer  
 Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des  
 öffentlichen Rechts 

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossen-
schaft Evesen-Berenbusch-Nordholz-Cammer 

am Freitag, den 15. März 2024 um 19.30 Uhr 

Ort:  Eveser Krug, Schaumburger Straße 22, 31675 Bückeburg 

Tagesordnung: 

1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2.) Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Mitglieder-
versammlung v. 24. März 2023 
3.) Beschlussfassung über die neue Satzung 
4.) Bericht des Kassierers 
5.) Bericht der Kassenprüfer und Beschlussfassung über die 
Höhe der Jagdgeldauszahlung 
6.) Abstimmung über die Entlastung des Vorstands 
7.) Neuwahl eines Kassenprüfers 
8.) Bericht der Jagdpächter  
9.) Verschiedenes 

Im Anschluss an die Versammlung erfolgt die Auszahlung des 
Jagdgeldes und es ist ein gemeinsames Essen bestellt. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung können Exemplare der alten 
und neuen Satzung sowie die Mustersatzung zwecks Einsicht-
nahme ab dem 1. Februar 2024 beim 1. Vorsitzenden angefor-
dert oder abgeholt werden, Kontaktdaten siehe unten.  

Die Vollmacht zur Vertretung eines Mitglieds in der Versamm-
lung bedarf der Schriftform. Die Unterschrift der oder des Voll-
machtgebers muss behördlich oder notariell beglaubigt sein. 
Der Unterschriftsbeglaubigungsvermerk hat den gesetzlichen 
Vorgaben zu entsprechen. Nach § 8 Abs. 1 der Satzung ist die 
Zahl der Vollmachten je Bevollmächtigter auf zwei Vollmachten 
begrenzt. 

Evesen, den 10. Januar 2024 

Der Jagdvorstand 
i.A. Cord Siekmeier 

Vorsitzender 

Schaumburger Str. 23 
31675 Bückeburg 

Tel: 05722/6098 oder 0160/4400783 
cord.siekmeier@t-online.de 

D Sonstige Mitteilungen 
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